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 SOP KÜHLSCHRÄNKE  
 
Gültigkeitsbereich: 
Gesamte urologische Abteilung. 
Zweck: 
Regelung von Temperaturkontrollen und Inspektionen für Kühlschränke in der Ambulanz und 
auf der Station. 
 
Anweisung: 
 

(1) Medikamentenkühlschränke 
o In den Medikamentenkühlschränken dürfen nur Medikamente gelagert werden 
o Die Kühlgeräte selbst unterliegen der Verantwortung der Haustechnik 
o Der Medikamentenstand sowie die Ablaufdaten werden regelmäßig von der 

zuständigen Medikamentenbeauftragten kontrolliert, ggf. markiert oder 
aussortiert (siehe SB Medikamentenbeauftragte) 

o Die Lagerbedingungen werden nach vorheriger Terminmitteilung mindestens 
zwei Mal jährlich von der Apotheke kontrolliert 

o Bezüglich der Temperatur gilt bei fehlender gesetzlicher Grundlage die 
Hausweite Regelung (SOP Arzneimittelkühllagerung 
IntranetApothekeKühllagerung): 

 Die Temperatur wird täglich von der diensthabenden Pflegeperson / PH 
/ RTA abgelesen und in die dafür bereitgestellte Liste (Intranet) 
eingetragen 
 
 

(2) Lebensmittelkühlschränke 
• Die Lebensmittelkühlschränke auf Station und in der Ambulanz dürfen 

ausschließlich zur Lagerung von Lebensmittel für Mitarbeiter und Patienten 
verwendet werden 

• Für das Ablesen der Temperatur ist der Stockdienst (Schnittstelle) zuständig, 
dort wird die Temperatur wöchentlich dokumentiert 

 
 
 
 
 
 
 
Mitgeltende Dokumente: 
SOP Arzneimittelkühllagerung IntranetApothekeKühllagerung  
Historie: 
V2: Hausweite Regelung implementiert 
 


